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RS OGH 1978/11/28 4Ob576/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1978

Norm

JN §44

Rechtssatz

Die Anwendung dieser Bestimmung setzt, falls nicht Sonderregelung bestehen, voraus, daß der Antrag in einem in

dieser Gesetzesstelle angeführten Verfahren, jedoch beim unzuständigen Gericht, gestellt wurde.
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